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Stadtverwaltung 
Kreisverwaltung 
-Jugendamt- 
 
im Bereich des  
Landschaftsverbandes Rheinland 
 
nachrichtlich: 
Kommunale Spitzenverbände 
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 

  20.05.2010 
42.30 
 
Fr. Hennings 
Tel    0221 809-6276 
Fax   0221 8284-1342 
sonja.hennings@lvr.de 

Rundschreiben Nr. 42/695/2010 
 
Mietzuschuss nach § 20 Abs. 2 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) 
 
Erlass des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen (MGFFI) vom 20.05.2010 
 
Mein Rundschreiben Nr. 42/684/2010 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Erlass vom 24.03.2010 hatte das Ministerium für Generationen, Familie, Frauen 
und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MGFFI) mitgeteilt, dass nur dann 
die Voraussetzungen für eine Mietbezuschussung gem. § 20 Abs. 2 KiBiz erfüllt sind, 
wenn Eigentümer und Mieter der Einrichtung keine wirtschaftliche Einheit bilden. 
 
Zum Begriff der wirtschaftlichen Einheit gibt das MGFFI mit dem zur Kenntnis beige-
fügten Erlass vom 20.05.2010 weitere Informationen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland 
Im Auftrag 
gez. 
Dr. Schneider 


